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25.12.1993 noch nicht im Grundbuch vollzogenen 
Eintragungen, Umschreibungen und Neufassungen 
anzuwenden. Im Jahre 1972 gab es eine vergleichba-
re Bestimmung weder in der damals geltenden GBO 
noch in der damals geltenden AVOGBO. 

b) Materiell-rechtliche Anforderungen an den Ein-
tragungsvermerk
Nach § 7 Abs. 3 S. 1 WEG (§ 7 Abs. 3 WEG a. F.) 
kann zur näheren Bezeichnung des Gegenstands und 
des Inhalts des Sondereigentums auf die Eintragungs-
bewilligung Bezug genommen werden. In der Geset-
zesbegründung vom 26.1.1951 (BR-Drucks. 75/51, 
S. 14) heißt es hierzu schlicht:

„Abs. 3 ermöglicht in weitem Umfang die Bezugnahme 
auf die Eintragungsbewilligung (vgl. § 874 BGB).“

Nach unserem Dafürhalten ist es daher gerechtfer-
tigt, für die Beantwortung der hier interessierenden 
Rechtsfrage die materiell-rechtlichen Anforderungen 
für eine Bezugnahme nach §  874 BGB heranzuzie-
hen. Danach kann bei der Eintragung eines Rechts, 
mit dem ein Grundstück belastet wird, zur näheren 
Bezeichnung des Inhalts des Rechts auf die Eintra-
gungsbewilligung Bezug genommen werden, soweit 
nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Einer Be-
zugnahme auf die Eintragungsbewilligung steht da-
bei die Bezugnahme auf die bisherige Eintragung 
nach § 44 Abs. 3 S. 2 GBO gleich. 

In Ansehung des grundbuchlichen Bezugnahmever-
merks ist es hierbei ausreichend, wenn dieser bei-
spielsweise lautet:

„… unter Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung 
vom …, eingetragen am …“ 

oder „eingetragen gemäß Bewilligung vom …“ 

oder „gemäß Eintragungsbewilligung vom …“ 

oder „gemäß Urkunde vom …“ 

oder „gemäß Bewilligung vom …“

(vgl. Staudinger/Ertl, 12. Aufl . 1989, §  874 Rn. 5; 
Soergel, BGB, 8. Aufl . 1955, § 874 Ziff . 2; Meikel/
Imhof/Riedel, Grund buchrecht, Bd. I, 6. Aufl . 1965, 
§ 3 Rn. 307; Reichert, BWNotZ 1962, 117, 126, 132). 

Das OLG Colmar (OLGE 16, 183) hatte sich bei-
spielsweise mit der Rechtsfrage zu befassen, ob der 
Eintragungsvermerk „gemäß Eintragungsbewilligung 

vom 23. Dezember 1907“ für eine Bezugnahme 
i. S. v. § 874 BGB genügt. Das Gericht bejahte diese 
Frage. 

4. Würdigung des mitgeteilten Sachverhalts
Die Regelung in der Teilungserklärung (genauer ge-
sagt: Gemeinschaftsordnung), dass „jede Wohnung 
den Stellplatz alleine nutzt, der die gleiche Nummer wie 
die Wohnung hat“, ist u. E. als die Begründung von 
sog. Sondernutzungsrechten zu verstehen. Hierbei 
ist es unschädlich, dass der Begriff  des „Sondernut-
zungsrechts“ in der Teilungserklärung nicht verwen-
det wird. Entscheidend ist vielmehr der Inhalt der 
Vereinbarung, wonach der jeweilige Eigentümer einer 
Sondereigentumseinheit den jeweiligen Stellplatz al-
leine, also unter Ausschluss der übrigen Sondereigen-
tümer nutzen darf.

Ebenso ist es unschädlich, dass diese Gebrauchs-
regelung betreff end die Stellplätze in den Bestands-
verzeichnissen der Wohnungsgrundbuchblätter nicht 
ausdrücklich erwähnt wird. Insoweit genügt es, dass 
„wegen des Gegenstandes und des Inhalts des Sonder-
eigentums“ auf die Eintragungsbewilligung(en) 
Bezug genommen wird, d.  h., eine ausdrückliche 
Verlautbarung der Sondernutzungsrechte im Be-
standverzeichnis ist nicht erforderlich. 

Der mitgeteilte Eintragungsvermerk mag zwar an-
gesichts der heutigen – dem § 44 Abs. 2 S. 2 GBO 
geschuldeten – Eintragungspraxis ungewöhnlich er-
scheinen, materiell-rechtlich bestehen indes keine 
Bedenken; es liegt eine hinreichende Bezugnahme 
i. S. v. § 7 Abs. 3 S. 1 WEG (§ 7 Abs. 3 WEG a. F.) vor.

5. Ergebnis
Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass es sich bei 
der in Rede stehenden „Gebrauchsregelung gem. § 15 
WEG“ um die Begründung von sog. Sondernutzungs-
rechten an den Stellplätzen handelt und eine hinrei-
chende grundbuchliche Verlautbarung i.  S.  v. §  7 
Abs. 3 WEG (a. F.) vorliegt. 

BGB §§ 168, 1820
Fortbestand der Vorsorgevollmacht über 
den Tod des Vollmachtgebers hinaus 

I. Sachverhalt
Bei Abschluss eines Grundstückskaufvertrages wurde 
die im Grundbuch eingetragene Eigentümerin auf-
grund notarieller Vollmacht vertreten. Tatsächlich 
war sie bei Abschluss des Kaufvertrages allerdings 
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bereits verstorben. Die umfassende Generalvollmacht 
enthält auf Seite 1 folgende Bestimmung:

„[…] die Vollmacht soll insbesondere als Betreuungsvoll-
macht zur Vermeidung der Anordnung einer Betreuung 
dienen und soll daher bei Eintritt einer Geschäftsun-
fähigkeit des Vollmachtgebers ausdrücklich nicht erlö-
schen.“

Auf Seite 5 der Vollmacht ist bestimmt:

„Die Vollmacht soll über den Tod des Vollmachtgebers 
hinaus gelten. Sie ist jederzeit frei widerrufl ich.“

Mit einer Zwischenverfügung fordert das Grundbuch-
amt die Genehmigung des Vertrages durch den Erben 
der verstorbenen Vollmachtgeberin. Begründet wird 
dies mit dem Wegfall der Vertretungsmacht aufgrund 
des Todes der Vollmachtgeberin, da der Zweck der 
Vollmacht die Vermeidung einer Betreuung sei und 
dieser Zweck mit dem Tod der Vollmachtgeberin ende.

II. Frage
Erlischt eine transmortale Vollmacht nach dem Tod 
des Vollmachtgebers ohne deren Widerruf durch 
die Erben allein dadurch, dass in der Vollmacht be-
stimmt wird, dass „die Vollmacht […] insbesondere als 
Betreuungsvollmacht zur Vermeidung der Anordnung 
einer Betreuung dienen“ soll?

III. Zur Rechtslage
1. Gesetzliche Regelung – Rspr. zur Auslegungs-
problematik
Das Erlöschen der Vorsorgevollmacht bestimmt sich 
wie bei jeder anderen Vollmacht gem. § 168 S. 1 BGB 
nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechts-
verhältnis. Da der Vorsorgevollmacht regelmäßig ein 
Auftrags- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis zu-
grunde liegt, gilt insoweit § 672 S. 1 BGB, wonach 
der Auftrag im Zweifel nicht durch den Tod oder 
den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auf-
traggebers erlischt. Daraus folgt, dass auch die Vor-
sorgevollmacht im Zweifel nicht durch den Tod des 
Vollmachtgebers erlischt. 

Allerdings handelt es sich bei § 672 S. 1 BGB um eine 
Auslegungsregel, sodass ein abweichender Wille des 
Vollmachtgebers Vorrang hat. 

Aus dem speziellen Zweck der Vorsorgevollmacht, 
dem Bevollmächtigten für den Fall der Betreuungsbe-
dürftigkeit des Vollmachtgebers eine rechtsgeschäftli-
che Vertretungsmacht einzuräumen, die der uneinge-
schränkten gesetzlichen Vertretungsmacht eines für 

alle Angelegenheiten des Betreuten bestellten Betreu-
ers entspricht, hat das OLG Hamm (NJW-RR 2003, 
800) abgeleitet, dass die Vorsorgevollmacht im 
Zweifel bei Tod des Vollmachtgebers erlischt. Dies 
wurde unter anderem damit begründet, dass die Vor-
sorgevollmacht sowohl hinsichtlich ihres Umfangs als 
auch in Bezug auf das Innenverhältnis speziell auf die 
Bedürfnisse des Vollmachtgebers für den Fall seiner 
Betreuungsbedürftigkeit zugeschnitten gewesen sei, 
was maßgeblich dafür spreche, dass die Vollmacht – 
wie die gesetzliche Vertretungsmacht eines Betreuers 
– auf die Dauer der Betreuungsbedürftigkeit be-
schränkt werden sollte. Der vorstehenden Rechtsan-
sicht des OLG Hamm hat sich später auch das OLG 
München in seinem Beschl. v. 7.7.2014 (NJW 2014, 
3166) angeschlossen. Die beiden Gerichte gingen bei 
ihren Entscheidungen davon aus, dass je mehr der 
Auftragsgegenstand auf die Person und die persön-
lichen Verhältnisse und nicht nur auf das Vermögen 
des Auftraggebers ausgerichtet sei, desto eher das Er-
löschen des Auftrags mit dem Tode des Auftraggebers 
anzunehmen sei (im Ausgangspunkt ebenso OLG 
Karlsruhe FGPrax 2023, 254, 255 m. w. N.).

Die vorstehende Rechtsprechung ist in der Lite-
ratur zu Recht zum Teil auf Kritik gestoßen (vgl. 
nur Litzenburger, FD-ErbR 2014, 362728; Müller-
Engels, in: Würzburger Notarhandbuch, 6. Aufl . 
2022, Teil  3 Kap. 3 Rn. 34 f.), zumal die fehlende 
Transmortalität den praktischen Gebrauch der Voll-
macht stark einschränkt. Kritisch äußert sich auch 
Reetz (in: Beck‘sches Notar-Handbuch, 8. Aufl . 2024, 
§ 27 Rn. 97), da der Tod des Vollmachtgebers ledig-
lich personenspezifi sche Aufgaben wie Aufenthalts-
bestimmung oder gesundheitliche Fürsorge entfallen 
lasse. Litzenburger (FD-ErbR 2014, 362728) emp-
fi ehlt daher, eine Vorsorgevollmacht in jedem Fall 
transmortal zu erteilen. 

2. Regelung der transmortalen Geltung durch den 
Vollmachtgeber
Schließt man sich der vorstehenden Ansicht der 
Rechtsprechung an, erlischt eine Vorsorgevollmacht 
im Zweifel mit dem Tod des Vollmachtgebers. 

Wurde die Vorsorgevollmacht dagegen transmor-
tal erteilt, dann bleibt die Vorsorgevollmacht über 
den Tod des Vollmachtgebers hinaus wirksam. Die 
(gewünschte) transmortale Ausgestaltung der Vor-
sorgevollmacht geschieht in der notariellen Praxis 
regelmäßig dadurch, dass in die Vollmachtsurkun-
de die (ausdrückliche) Bestimmung aufgenommen 
wird, dass die erteilte Vollmacht „nicht mit dem Tod 
des Vollmachtgebers erlöschen soll“ bzw. die „erteilte



   DNotI-Report  1/202510

Vollmacht über den Tod des Vollmachtgebers hinaus 
gelten“ bzw. „über den Tod des Vollmachtgebers hinaus 
ihre Gültigkeit behalten“ soll (vgl. nur Müller-Engels, 
Teil 3 Kap. 3 Rn. 1). Eine Regelung im letzteren Sinn 
war im vorliegenden Fall gerade getroff en worden: In 
der Vollmachtsurkunde ist explizit bestimmt, dass die 
Vollmacht über den Tod des Vollmachtgebers hinaus 
gelten soll. Damit liegt eindeutig eine transmortale 
Vollmacht vor, so dass für eine hiervon abweichende 
Auslegung der Vollmacht i. S. der o. a. Rechtspre-
chung kein Raum bleibt. 

Die beiden o. g. Gerichtsentscheidungen des OLG 
Hamm (NJW-RR 2003, 800) und des OLG Mün-
chen (NJW 2014, 3166) können für eine abweichen-
de Ansicht nicht herangezogen werden, da es dort an 
einer ausdrücklichen Regelung zur Frage, ob die er-
teilte Vollmacht auch über den Tod des Vollmachtge-
bers hinaus fortgelten sollte, gerade fehlte und damit 
eine Auslegungsproblematik gegeben war (vgl. dazu 
OLG München NJW 2014, 3166, 3167: „Die vor-
gelegte Vollmacht besagt ausdrücklich nichts dazu, 
ob sie mit dem Tod des Vollmachtgebers endet. Was 
für diesen Fall gelten soll, ist durch Auslegung des 
Auftragsverhältnisses (§  662 BGB) zu ermitteln.“). 
Im vorliegenden Fall wurde aber zur Frage der Fort-
geltung eine eindeutige Regelung getroff en, sodass 
kein Auslegungsbedürfnis – und damit auch kein 
Auslegungsspielraum – besteht. 

Ein Auslegungsbedürfnis ergibt sich auch nicht etwa 
aus der eingangs in der Vollmachtsurkunde enthalte-
nen Ausführung, dass „die Vollmacht insbesondere als 
Betreuungsvollmacht zur Vermeidung der Anordnung 
einer Betreuung dienen“ soll. Mit dieser Klausel wird 
im Allgemeinen nur der spezifi sche Vorsorgecha-
rakter der Vollmacht ausgedrückt, um klar zu stellen, 
dass es sich nicht um eine „allgemeine“ Generalvoll-
macht, sondern um eine Vorsorgevollmacht handelt, 
die im Hinblick auf eine künftige Betreuungsbedürf-
tigkeit des Vollmachtgebers erteilt wird und mit de-
ren Erteilung die Bestellung eines Betreuers nach den 
§§ 1814 ff . BGB vermieden werden soll, sodass sie ge-
rade über den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit hin-
aus fortgelten soll. Für die Frage, ob die Vollmacht mit 
dem Tod des Vollmachtgebers erlöschen soll, lässt sich 
hieraus u. E. nichts herleiten, zumal Vorsorgevoll-
machten zumindest in der notariellen Praxis weit 
überwiegend transmortal ausgestaltet werden (vgl. 
Renner/Braun, in: Müller-Engels/Braun, Betreuungs-
recht und Vorsorgeverfügungen in der Praxis, 6. Aufl . 
2022, Kap. 2 Rn. 123 ff .; Reetz, § 16 Rn. 220; Renner, 
in: Münch, Familienrecht in der Notar- und Gestal-
tungspraxis, 4. Aufl . 2023, § 16 Rn. 72, § 22 Rn. 49). 

Schließlich bleibt noch auf die aktuelle Rechtspre-
chung zur vorliegenden Th ematik hinzuweisen. So 
hat etwa das OLG Bremen in einem aktuellen Be-
schluss eine Vorsorgevollmacht, die keine explizite 
Bestimmung zur Fortgeltung über den Tod hinaus 
enthielt, als transmortale Vollmacht ausgelegt (OLG 
Bremen FGPrax 2023, 241). Diese Entscheidung ist 
für die vorliegende Problematik, in der eine explizite 
Regelung zur Fortgeltung getroff en worden ist, zwar 
nicht unmittelbar einschlägig. Die Entscheidung 
dürfte aber zumindest als vorsichtige Abkehr von 
der oben dargelegten, engen Auslegungspraxis 
des OLG Hamm und des OLG München anzuse-
hen sein. Dies ist begrüßenswert, zumal dies eher in 
Übereinstimmung mit der gesetzlichen Regelung des 
§ 672 S. 1 BGB steht, wonach im Zweifel von einer 
Fortgeltung der Vollmacht im Todesfall auszugehen 
ist. Dies gilt aus unserer Sicht grundsätzlich auch für 
Vorsorgevollmachten. 

Für den vorliegenden Fall unmittelbar von Interesse 
ist aber jedenfalls der Beschluss des OLG Karlsru-
he v. 17.8.2023 (FGPrax 2023, 254). Dort war in der 
Vollmachtsurkunde (nur) explizit geregelt, dass die 
Vollmacht auch im Falle der Geschäftsunfähigkeit des 
Vollmachtgebers gültig bleiben soll. Für den Fall des 
Todes fehlte eine entsprechende Bestimmung. Aller-
dings war am Schluss der Urkunde vermerkt, dass der 
Notar darauf hingewiesen hat, dass diese Vollmacht 
über den Tod hinaus wirkt, jederzeit widerrufl ich ist 
und dass bei Widerruf darauf zu achten ist, dass sämt-
liche Ausfertigungen der Vollmacht vom Bevollmäch-
tigten herausgegeben werden. Obwohl der Inhalt des 
Belehrungsvermerks nicht mit einer entsprechenden 
Willenserklärung des Vollmachtgebers gleichgesetzt 
werden kann und es damit (anders als im vorliegenden 
Fall) an einer expliziten Regelung der transmortalen 
Wirkung der Vollmacht fehlte, legte das OLG Karls-
ruhe gleichwohl die Urkunde entgegen der Ansicht 
des Grundbuchamts als transmortale Vollmacht 
aus. Dabei stützte sich das OLG Karlsruhe auf ver-
schiedene Indizien, wie etwa den mitgeteilten Be-
lehrungsvermerk, den vermögensrechtlichen Schwer-
punkt der Vorsorgevollmacht sowie das Fehlen 
weiterer Voraussetzungen für den wirksamen Ge-
brauch der Vollmacht (wie etwa der medizinischen 
Handlungsunfähigkeit des Vollmachtgebers). Eine 
abschließende Klärung, ob bei Vorsorgevollmachten 
tatsächlich – wie von der bislang herrschenden Recht-
sprechung angenommen – ein Regel-Ausnahme-Ver-
hältnis zugunsten des Erlöschens bestehe, wollte das 
OLG Karlsruhe damit allerdings bewusst nicht vor-
nehmen. Immerhin lässt sich jedoch auch an der Ent-
scheidung des OLG Karlsruhe ein – begrüßenswerter 
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– Trend der Rechtsprechung erkennen, von der bis-
lang restriktiven Linie der Rechtsprechung hinsicht-
lich der Annahme der transmortalen Fortgeltung 
einer Vorsorgevollmacht abzukehren.

3. Ergebnis
Im Ergebnis kann im vorliegenden Fall aufgrund der 
ausdrücklichen Regelung des Vollmachtgebers hin-
sichtlich der Fortgeltung der Vollmacht über den Tod 
hinaus davon ausgegangen werden, dass eine trans-
mortale Vollmacht vorliegt. Die Auslegungsproble-
matik bei Fehlen einer expliziten Regelung, mit der 
sich die Rechtsprechung bislang überwiegend befasst 
hat, spielt daher vorliegend keine Rolle. 

Was die – hier nicht einschlägige – Auslegungspro-
blematik angeht, so lässt sich im Übrigen zumindest 
in der jüngeren Rechtsprechung ein Trend erkennen, 
von der restriktiven Linie der bislang herrschenden 
Rechtsprechung abzukehren. Hierfür spricht, dass 
eine Fortgeltung der Vorsorgevollmacht nach dem 
Tod des Vollmachtgebers in vermögensrechtlicher 
Hinsicht sinnvoll und in der Regel vom Vollmacht-
geber gewünscht sein wird.

Rechtsprechung
EGBGB Art. 11, 13
Wirksamkeit einer Eheschließung per Videotele-
fonie vor einem Trauungsorgan in den USA; Ehe-
schließung nach ausländischer Ortsform; Ort der 
Eheschließung bei Eheschließung per Videotelefo-
nie; ausländische Amtsperson als „Standesbeam-
ter“ i. S. d. BGB 

Geben Verlobte die Eheschließungserklärungen 
in Deutschland ab, handelt es sich um eine Ehe-
schließung im Inland und kann die Ehe daher nur 
in der hier vorgeschriebenen Form geschlossen 
werden. Eine Eheschließung durch von Deutsch-
land aus per Videotelefonie vor einem Trauungs-
organ im Ausland (hier: Behörde in Utah/USA) 
abgegebene Erklärungen ist unwirksam (Abgren-
zung zu Senatsbeschluss vom 29. September 2021 
– XII ZB 309/21 – FamRZ 2022, 93).

BGH, Beschl. v. 25.9.2024 – XII ZB 244/22

Problem 
Die Antragsteller sind nigerianische Staatsangehörige. 
Im Mai 2022 gaben die Antragsteller, die sich beide 
in Deutschland aufhielten, im Wege der zeitgleichen 
Übertragung in Bild und Ton gegenüber einer Amts-

person in Utah die für die Eheschließung erforder-
lichen Erklärungen ab. Sie erhielten anschließend aus 
Utah eine Heiratsurkunde mit Apostille übersandt. 

Nachdem die deutsche Meldebehörde die Eheschlie-
ßung nicht anerkannt hatte, meldeten sich die Be-
teiligten beim lokalen Standesamt zur erneuten Ehe-
schließung an. Das Standesamt wiederum hat eine 
Zweifelsvorlage beim Amtsgericht eingereicht mit der 
Frage, ob die in Utah vorgenommene Eheschließung 
einer erneuten Eheschließung in Deutschland ent-
gegenstehe. 

Nach Art. 11 Abs. 1 Var. 2 EGBGB ist eine Ehe-
schließung im Ausland formwirksam vorgenommen, 
wenn sie in der vom dortigen Recht vorgesehenen 
Form erfolgt. Der Begriff  der Form wird hier weit ge-
fasst. Insbesondere beantwortet sich auch die Frage, 
welche Behörde für die Eheschließung zuständig ist 
und welches Verfahren hierbei einzuhalten ist, nach 
dem Recht des Eheschließungsortes. Umstritten ist 
allerdings die Frage, ob dann, wenn Nupturienten, 
die sich im Inland aufhalten, die Erklärung auf elek-
tronischem Kommunikationsweg gegenüber einer 
ausländischen Eheregistrierungsbehörde abgeben, 
die Eheschließung in Deutschland oder im Ausland 
erfolgt. 

Entscheidung 
Der BGH verweist darauf, dass nach einem Teil 
der Lehre der Eheschließungsort bei konstitutiver 
Registrierung der Ehe durch eine ausländische Be-
hörde am Sitz der Behörde liege. Da gegen würde in 
der Rechtsprechung (insbesondere der Verwaltungs-
gerichte) überwiegend ver treten, es sei auf den Ort 
abzustellen, von dem aus die Eheschließenden ihre 
Erklärungen abgeben. Der BGH schließt sich der 
letztgenannten Auff assung an. Der Konsens der Ehe-
schließenden sei für die Eheschließung nach dem 
maßgeblichen deutschen Rechtsverständnis konstitu-
tiv. Werde eine Erklärung in Deutschland abgegeben, 
sei damit ein wesentlicher Teil der Eheschließung im 
Inland verwirklicht. Damit sei im vorliegenden Fall 
hinsichtlich der Formwirksamkeit das deutsche Recht 
maßgeblich, welches die Entgegennahme der Erklä-
rung durch einen deutschen Standesbeamten verlan-
ge. Die Möglich keit einer Handschuhehe im Ausland 
stehe dem nicht entgegen, weil in diesem Fall die Er-
klärung ja gerade vom Bevollmächtigten im Ausland 
abgegeben werde. 

Damit war die Eheschließung über Videokommu-
nikation unwirksam und folglich die begehrte Ehe-
schließung in Deutschland zuzulassen. 


